Kostenvorauszahlungsauftrag

Die Erlassung eines Kostenvorauszahlungsauftrages gem. 4 Abs. 2 VVG setzt ein Ermittlungsverfahren voraus, in dem die voraussichtlichen Kosten der Ersatzvornahme im Wege einer Schätzung festgestellt werden müssen (vergleiche das Erkenntnis vom 30.05.1995, Zl. 95/05/0124). Die Entscheidung über die konkrete Vorgangsweise, ob z.B. Anbote privater Firmen oder aber ein Sachverständigen-Gutachten eingeholt werden, bleibt der Behörde überlassen (vergleiche das Erkenntnis vom 23.06.1994, Zl. 92/06/0239; dasselbe gilt auch für die konkrete Vorgangsweise bei der Einholung von Anboten (vergleiche dazu etwa das Erkenntnis vom 17.12.1992, Zl. 92/06/0241). 

Aus dem in § 2 Abs. 1 VVG normierten Schonungsprinzip ergibt sich in verfahrensrechtlicher Hinsicht nur, dass Verpflichtete im Rahmen des Parteiengehörs sowie in der Berufung geltend machen kann, dass die Annahme der Behörde über die Höhe der voraussichtlichen Kosten unrichtig sind (vergleiche z.B. das Erkenntnis vom 30.04.1998, Zl. 98/06/0032). 
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